
NACHWEIS zur Herkunft des Kältemittels 

Kältemittels 

Im letzten Jahr wurde mit dem „Dritten Gesetz zur Änderung des Chemikaliengeset-
zes“ ein wichtiger Grundstein für die Bekämpfung des illegalen Handels mit F-Gasen 
gelegt. Dabei wurde eine nationale Dokumentationspflicht entlang der Lieferkette ein-
geführt. Künftig ist es in Deutschland nur noch erlaubt, in die EU eingeführte F-Gase 
zu erwerben oder weiterzuverkaufen, wenn diese nachweislich den Regelungen der 
europäischen F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 entsprechen. Hierzu zählt unter 
anderem, dass Händler, Wartungsbetriebe sowie Unternehmen, die mit F-Gasen um-
gehen, glaubhaft nachweisen müssen, dass die erworbenen, verwendeten oder ange-
botenen F-Gase vom Quotensystem der Europäischen Kommission erfasst wurden. 
Entsprechend wird die Überwachung des illegalen Handels mit F-Gasen intensiviert. 
Um Kontrollen zu erleichtern, müssen Informationen über Hersteller und Importeure 
von F-Gasen sowie Angaben über die Legalität der eingeführten Ware in der Liefer-
kette weitergegeben werden. Nach § 12 j Abs. 4 des Chemikaliengesetzes (ChemG) 
hat der jeweilige Abgebende bei jeder weiteren Abgabe des Stoffes oder Gemisches 
in der Lieferkette die die Lieferung betreffenden Angaben nach § 12 j Absatz 2 Nummer 
2 und 3 oder Absatz 3 ChemG sowie seinen eigenen Namen und seine eigene An-
schrift schriftlich oder elektronisch dem Erwerber zu übermitteln. 
 
Diese Erklärung muss nachfolgende Angaben enthalten:  
 

• Eigener Name und Anschrift,  

• Bestätigung  
a) dass und für welches Kalenderjahr oder welche Kalenderjahre für die 

  gelieferten Stoffe oder Gemische nach Artikel 16 oder 18 der Verord-
  nung (EU) Nr. 517/2014 eine Quote für das Inverkehrbringen zugeteilt 
  oder übertragen wurde,  

b) dass für die Stoffe oder Gemische eine konkret anzugebende Aus
  nahme von der Quotenpflicht für das Inverkehrbringen nach Artikel 15 
  Absatz 2 oder 4 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vorliegt oder  

c) dass die Stoffe oder Gemische bereits vor dem 1. Januar 2015 in den 
  Verkehr gebracht wurden.  

  sowie 

• eindeutige Identifikationsmerkmale der Stoffe oder Gemische oder ihrer 
Behälter, die eine eindeutige Zuordnung der Erklärung ermöglichen.  

 
Praktische Ausfüllhilfe für das BIV Formular „Nachweis zur Herkunft des Kältemittels: 
 
Beispiel: 

 



Zu a) Mit den „Stoffen oder Gemische nach Artikel 16 oder 18 der F-Gase Verordnung sind 
alle F-Gase (also Kältemittel wie R410A, R134a, etc.) gemeint, welche in Verkehr gebracht 
werden. Artikel 16 sind Kältemittel in Flaschen und Artikel 18 sind Kältemittel in Geräten wie 
z.B. vorgefüllte Splitgeräte, Kühlmöbel etc. 
Der Kältemittel-Lieferant hat die Verpflichtung mit der Lieferung des Kältemittels das Jahr der 
Quote mitzuteilen; dies erfolgt (je nach Lieferant unterschiedlich) in Form von einem Barcode 
auf der Kältemittelflasche, einer Seriennummer für die Füllung mit separater Bescheinigung, 
einem Vermerk auf dem Lieferschein, Rechnung etc. Das Jahr der Quote ist hier vom Kälte-
monteur einzutragen. 
 
Zu b) Die F-GaseV definiert Ausnahmen von der Quoten Pflicht z.B. für militärische Anwen-
dungen etc. Sollte in der Praxis eher selten vorkommen.  
 
Zu c) Hier sind Kältemittel (F-Gase) gemeint, welche vor 1.1.2015 beim Kälteanlagenbauer 
oder Betreiber etc. eingelagert waren. 
 

 
 
Identifikationsmerkmale, die eine eindeutige Zuordnung der Stoffe, Gemische oder ihrer Be-
hälter zu der Erklärung ermöglichen. Identifikationsmerkmale sind die o.g. Nachweise der 
Lieferanten (z.B. Barcode auf der Kältemittelflasche, einer Seriennummer für die Füllung mit 
separater Bescheinigung, einem Vermerk auf dem Lieferschein, Rechnung etc. Die Auflis-
tung der Identifikationsmerkmale ist nicht vollständig. Grundsätzlich kann jeder Kältemittellie-
ferant seine eigene Lösung bzgl. der Anforderungen entwickeln. 
 

 
 

 
 



Die Erklärung muss also in der Lieferkette jeweils vom Abgebenden zum Erwerber 
weitergegeben werden. Ausnahmen gelten jedoch nach § 12 j Absatz 5 für Abgaben 
zur Rückgabe oder Entsorgung sowie für Abgaben entsprechend gekennzeichneter 
aufgearbeiteter oder recycelter Stoffe oder Gemische. Beim Erwerb der Stoffe, Gemi-
sche oder ihrer Behälter von Abgebenden aus anderen EU-Mitgliedsstaaten sind die 
genannten Informationen zu ermitteln. 
Die Liefer- und Handelswege von F-Gasen sollen so ermittelt werden, um den illega-
len Handel einzudämmen. Die Kontrolle der Begleitdokumentation sowie der Vollzug 
der Abgabe- und Verwendungsverbote entlang der Lieferkette ist Aufgabe der Län-
der.  
Uns ist daran gelegen, dass auch diese Pflichten sowohl für den Betreiber als auch für 
den durchführenden Handwerksbetrieb leicht zu erfüllen sind. 
Ergänzend zum Protokollblock (Dichtheitsprüfung/Wartung) bietet der BIV deshalb den 
„NACHWEIS zur Herkunft des Kältemittels“ (Block / 25 Nachweise mit Durchschlag) 
zum Abheften im Anlagen-Logbuch an.  
  



 

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikalien-
gesetz - ChemG) 

Auszug 
 

§ 12i Ergänzende Pflichten zu Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 

(1) Es ist verboten, 
1. Erzeugnisse und Einrichtungen, die unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III der 

Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte 
Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 195) in 
Verkehr gebracht wurden, für Dritte bereitzustellen, an Dritte abzugeben oder zu erwerben, oder 

2. Behälter, die dem Verbot nach Artikel 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III Nummer 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 unterliegen, zu lagern oder zu entleeren. 

Satz 1 gilt nicht, wenn die betreffenden Handlungen zur Rückgabe oder Entsorgung erfolgen. 
 
(2) Wer Erzeugnisse oder Einrichtungen, die einem Verbot nach Artikel 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 nicht unterliegen, weil sie bereits vor dem in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 
517/2014 genannten Verbotsdatum in den Verkehr gebracht wurden, an Dritte abgibt, hat bei der Lieferung schriftlich 
oder elektronisch dem Erwerber eine Erklärung mit folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. Name und Anschrift des Abgebenden, 
2. eine Bestätigung, dass das Erzeugnis oder die Einrichtung bereits vor dem in Anhang III der Verordnung (EU) 

Nr. 517/2014 genannten Verbotsdatum erstmals in den Verkehr gebracht wurde, und 
3. Identifikationsmerkmale des Erzeugnisses oder der Einrichtung, die eine eindeutige Zuordnung des Erzeugnis-

ses oder der Einrichtung zu der Erklärung ermöglichen. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn aufgrund der Umstände, insbesondere aufgrund 

1. der Bauart und des Zustandes des Erzeugnisses oder der Einrichtung oder 
2. von Herstellerkennzeichnungen auf dem Erzeugnis oder der Einrichtung, 

offensichtlich ist, dass das erstmalige Inverkehrbringen vor dem Verbotsdatum erfolgte. 
 
(4) Die Erklärung nach Absatz 2 ist vom Abgebenden und vom Erwerber für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren 
nach Übermittlung aufzubewahren. 
 
(5) Die Vorlage der Erklärung nach Absatz 2 gegenüber der zuständigen Behörde begründet die Vermutung, dass kein 
Verstoß gegen Absatz 1 Satz 1 vorliegt. 
(6) Wer Erzeugnisse oder Einrichtungen, die einer Kennzeichnungspflicht nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 
517/2014 unterliegen, erneut für Dritte bereitstellt oder an Dritte abgibt, hat sicherzustellen, dass die nach Artikel 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 beim Inverkehrbringen anzubringende Kennzeichnung erhalten geblieben ist oder neu 
angebracht wird, wenn er nicht bereits aufgrund anderer Rechtsvorschriften zur Anbringung einer derartigen Kennzeich-
nung verpflichtet ist. 

§ 12j Ergänzende Pflichten zu Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 

(1) Es ist verboten, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, 
die unter Verstoß gegen die Anforderungen des Artikels 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
in den Verkehr gebracht wurden, für Dritte bereitzustellen, an Dritte abzugeben oder zu erwerben. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die betreffenden Handlungen zur Rückgabe oder Entsorgung erfolgen. Liegt ein Verstoß gegen Satz 1 vor, soll die zu-
ständige Behörde die Verwendung des Stoffes oder Gemisches untersagen und kann die Vernichtung des Stoffes oder 
Gemisches anordnen. 

(2) Wer als Hersteller oder Einführer teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 an Dritte abgibt, hat bei jeder Lieferung schriftlich oder elektronisch dem Erwerber eine Erklärung mit 
folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. der Name und die Anschrift des Herstellers oder Einführers, 
2. eine Bestätigung, 

a) dass und für welches Kalenderjahr oder welche Kalenderjahre ihm für die gelieferten Stoffe oder Gemische 
nach Artikel 16 oder 18 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 eine Quote für das Inverkehrbringen zugeteilt oder 
übertragen wurde, 
b) dass für die Stoffe oder Gemische eine konkret anzugebende Ausnahme von der Quotenpflicht für das In-
verkehrbringen nach Artikel 15 Absatz 2 oder 4 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vorliegt oder 
c) dass die Stoffe oder Gemische bereits vor dem 1. Januar 2015 in den Verkehr gebracht wurden und 

3. Identifikationsmerkmale, die eine eindeutige Zuordnung der Stoffe, Gemische oder ihrer Behälter zu der Erklä-
rung ermöglichen. 

(3) Wer teilfluorierte Kohlenwasserstoffe im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 zur eige-
nen Verwendung oder zur Abgabe an Dritte von einem Lieferanten aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bezieht, ohne von diesem eine Erklärung nach Absatz 2 zu erhalten, hat die in Absatz 2 genannten Angaben zu 



ermitteln. Bei Abgabe an Dritte hat er bei jeder Lieferung schriftlich oder elektronisch dem Erwerber eine Erklärung zu 
übermitteln, aus der sich die in Absatz 2 genannten Angaben sowie sein eigener Name und seine eigene Anschrift 
ergibt. Können Angaben nach Absatz 2 nicht ermittelt werden, gilt Satz 2 mit den folgenden Maßgaben: 

In der Erklärung 

1. ist für jede nicht ermittelbare Angabe glaubhaft darzulegen, warum diese nicht ermittelt werden konnte; 
2. sind anstelle einer nicht ermittelbaren Angabe nach Absatz 2 Nummer 1 Name und Anschrift des Lieferanten 

aus dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anzugeben. 
(4) Bei jeder weiteren Abgabe des Stoffes oder Gemisches in der Lieferkette hat der jeweilige Abgebende die die Liefe-
rung betreffenden Angaben nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 oder Absatz 3 sowie seinen eigenen Namen und seine ei-
gene Anschrift schriftlich oder elektronisch dem Erwerber zu übermitteln. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht für die Abgabe zur Rückgabe oder Entsorgung sowie die Abgabe aufgearbeiteter 
oder recycelter Stoffe oder Gemische, die mit den Angaben nach Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 
gekennzeichnet sind. Für die Abgabe von Gemischen, die aus aufgearbeiteten oder recycelten Stoffen oder Gemischen 
sowie ungebrauchten Stoffen oder Gemischen bestehen, gelten die Absätze 2 bis 4 mit den folgenden Maßgaben: 

1. für die ungebrauchten Anteile des Gemisches sind die Angaben nach den Absätzen 2 bis 4 zu übermitteln; 
2. für die aufgearbeiteten oder recycelten Anteile des Gemisches genügen die Angaben nach Artikel 12 Absatz 6 

der Verordnung (EU) Nr. 517/2014. 
 

(6) Die Angaben nach den Absätzen 2 bis 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, sind sowohl vom Abgebenden als 
auch vom Erwerber für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Übermittlung aufzubewahren. 
 
(7) Die Vorlage der Angaben nach den Absätzen 2 bis 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, gegenüber der zu-
ständigen Behörde begründet die Vermutung, dass kein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt. Wenn die Angaben nicht vor-
gelegt werden und auch nicht anderweitig glaubhaft gemacht wird, dass beim Inverkehrbringen des Stoffes oder Gemi-
sches die Anforderungen des Artikels 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 beachtet wurden, 
soll die zuständige Behörde die weitere Abgabe oder Verwendung des Stoffes oder Gemisches untersagen und kann 
die Vernichtung des Stoffes oder Gemisches anordnen. 

 


